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§ 1 Name, Sitz, Gliederung 
 
(1) Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) 
hat seinen Sitz in München.  
 
(2) Er gliedert sich in  Kreis- und Ortsgrup-
pen und eine Jugendorganisation (JBN). 
 
(3) Er ist zugleich der Landesverband Bayern 
des Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland e.V. und führt deshalb seinen 
Namen mit diesem Zusatz. 
 
§ 2 Verbandszweck 
 
Der BN verfolgt das Ziel, die natürlichen  
Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren 
und Pflanzen vor weiterer Zerstörung zu  
bewahren und wiederherzustellen. 
In diesem Sinne setzt er sich auf nationaler 
und internationaler Ebene im gesellschaft-
lichen und politischen Raum für einen um-
fassenden und nachhaltigen Natur- und 
Umweltschutz ein, indem er insbesondere 

 durch Bildungs- und Forschungsarbeit 
das Verständnis ökologischer Probleme und 
Zusammenhänge fördert, 

 die in Politik, Verwaltung und im Umwelt-
bereich Verantwortlichen und die Öffent-
lichkeit auf Missstände im Umweltbereich 
hinweist und umweltpolitische Forderungen 
erhebt, 

 sich als gesetzlich anerkannter Natur-
schutzverband an Planungsverfahren betei-
ligt und auf den Vollzug der einschlägigen 
Gesetze dringt, 

 die Heimat in ihrer natürlichen und  
kulturellen Vielfalt erhält,  

 Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege 
von Natur und Landschaft und zum Arten-
schutz durchführt und Mittel zum Schadens-
ausgleich von Wildschäden für besonders 
geschädigte Eigentümer – ohne einen An-
spruch Dritter zu begründen – bereitstellt, 

 alle Maßnahmen unterstützt und fördert, 
die zu einer schonenden und nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Ressourcen führen, 

 durch Kinder- und Jugendarbeit den  
Kontakt zur Natur und das Entstehen  
einer gefühlsmäßigen Bindung zu Pflanzen, 
Tieren und Landschaft und Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge fördert, 

 die Verbraucher wirtschaftlich unabhän-
gig über die umwelt- und gesundheitsrele-
vanten Auswirkungen von Produkten,  
Dienstleistungen und Verhaltensweisen 
aufklärt und berät sowie entsprechende  
Institutionen fördert. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der  BN dient ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig; 
er verfolgt eigenwirtschaftliche Zwecke nur 
zur Erfüllung des Verbandszweckes. 
 
(2) Mittel des BN werden nur für satzungs-
gemäße Zwecke verwendet. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Per-
son durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Die Vorschriften des § 13 Abs. 1 
bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 4 Unabhängigkeit 
 
(1) Der BN ist parteipolitisch und konfessio-
nell unabhängig. Er bekennt sich zum 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
 
(2) Mitglieder einer gesetzgebenden Körper-
schaft, Bürgermeister und Landräte können 
keines der in § 8 Abs. 1,2 und § 9 Abs. 5 ge-
nannten Ämter bekleiden. Während der 
Kandidatur für das politische Amt ruht die 
Verbandsfunktion für die Dauer der dem 
Wahltermin vorausgehenden sechs Monate. 
 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied können natürliche und juristi-
sche Personen werden. 
 
(2) Über den schriftlich zu stellenden Auf-
nahmeantrag entscheidet der Vorstand der 
für den Wohnsitz zuständigen Kreisgruppe. 
Spätestens sechs Wochen nach Eingang 
des Aufnahmeantrags bei der Kreisgruppe 
wird die Mitgliedschaft wirksam, wenn
vorher nicht widersprochen wurde. 
Gegen die Ablehnung eines Aufnahmean-
trags kann binnen eines Monats Beschwer-
de zum Landesvorstand eingelegt werden. 
Gegen die Entscheidung des Landesvor-
stands kann vom Antragsteller und vom 
Kreisvorstand binnen eines Monats das 
Schiedsgericht (§ 15) angerufen werden. 
 
(3) Über den Aufnahmeantrag einer juristi-
schen Person entscheidet der Landesvor-
stand im Einvernehmen mit dem zustän-
digen Kreisgruppenvorstand. 
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(4) Besteht kein Kreisgruppenvorstand, ent-
scheidet der Landesvorstand über Aufnah-
meanträge. 
 
(5) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag 
und wird durch die Delegiertenversammlung 
im Rahmen einer Beitragsordnung fest-
gelegt. 
 
(6) Der Jahresbeitrag ist grundsätzlich bis 
zum 10. Januar des laufenden Kalenderjah-
res fällig. Für Mitglieder, die in der zweiten 
Jahreshälfte ihren Beitritt erklären, wird der 
Jahresbeitrag ab dem darauf folgenden Jahr 
jeweils zum 10. Juli des laufenden Kalender-
jahres fällig. Bei Eintritt während des lau-
fenden Kalenderjahres ist der volle Jahres-
beitrag zu entrichten. 
Wird der Jahresbeitrag nicht innerhalb eines 
halben Jahres nach Fälligkeit bezahlt, ruhen 
die Mitgliedsrechte. Ist ein Mitglied zwei 
Jahre im Beitragsrückstand, erlischt die  
Mitgliedschaft. 
 
(6a) Die Familienmitgliedschaft umfasst 
auch Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr. 
Danach werden diese automatisch Einzel-
mitglied mit einem ermäßigten Beitrag bis 
zum vollendeten 25. Lebensjahr. Die Ein-
bindung in die Familienmitgliedschaft kann 
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr verlän-
gert werden, wenn sich die 21 - 25-jährigen 
in einer Ausbildung, Studium, FÖJ oder im 
Zivil- oder Wehrdienst befinden. 
 
(7) Ein Mitglied kann jederzeit schriftlich 
seinen Austritt erklären. Die Beitragsschuld 
für das laufende Jahr wird dadurch nicht
berührt. 
 
(8) Ein Mitglied, das sich vereinsschädigend 
verhält, kann vom Verein ausgeschlossen 
werden. Dem/der Betroffenen ist vorher  
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der 
Landesvorstand entscheidet nach Anhörung 
der zuständigen und/oder betroffenen 
Kreisgruppe und des Landesbeirates. Ein-
zelheiten werden in den Regelungen für die 
Verbandsarbeit festgelegt. Der Ausschluss 
ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe 
schriftlich bekannt zu geben. 
Gegen die Entscheidung des Landesvor-
standes können Kreisvorstand und 
Betroffene/r binnen eines Monats das 
Schiedsgericht anrufen. Das Schiedsgericht 
entscheidet unbeschadet gesetzlicher
Vorschriften endgültig. 
Wird das Ausschlussverfahren eingeleitet, 
kann der Landesvorstand aus wichtigen 

Gründen anordnen, dass die Verbandsfunk-
tionen und Mitgliedsrechte bis zur endgülti-
gen Entscheidung ruhen. 
 
§ 6 Organe 
 
(1) Organe des BN sind: 
1. die Delegiertenversammlung 
2. der Landesvorstand 
3. der Beirat. 
 
(2) Die Organe geben sich eine Geschäfts-
ordnung. 
 
§ 7 Delegiertenversammlung 
 
(1) Der Delegiertenversammlung gehören 
an: 
 
1. die Mitglieder des Landesvorstands 
2. die Mitglieder des Beirats 
3. die Delegierten der Kreisgruppen. 
Diese setzen sich zusammen aus: 
a) dem/der ersten Vorsitzenden der  
 Kreisgruppe oder Stellvertreter/in  
b) einem/einer gewählten Delegierten  

je Kreisgruppe, sowie 
c) je zweitausend Mitglieder nach dem 
 Stand vom 1. Januar des laufenden  

Jahres einem/einer weiteren gewählten 
Delegierten.  

Im Falle der Verhinderung werden diese 
durch die von der Kreisgruppe gewählten 
Ersatzdelegierten vertreten. 
4. die Mitglieder der Landesjugendleitung 
5. zehn von der Jugendvertreterversamm-
lung gewählte Delegierte oder deren Stell-
vertreter/innen. 
 
(2) Die Delegiertenversammlung vertritt die 
Mitglieder. Sie ist insbesondere zuständig 
für 

 die Wahl der Mitglieder des Landesvor-
stands und deren Entlastung, die Wahl  
des Beirats, des Schiedsgerichts, der zwei 
Revisoren/innen des Landesverbands und 
der Delegierten für die Delegiertenver-
sammlung des BUND, 

 die Verabschiedung des Haushalts-
planes, der Jahresabrechnung und der  
Beitragssatzung, 

 die Festlegung der Grundlinien der Ver-
bandspolitik und die Entscheidung in Ein-
zelfragen von überregionaler oder sonst 
grundsätzlicher Bedeutung, soweit sie diese 
an sich zieht,  

 die Wahl der/des Ehrenvorsitzenden. 
 die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
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und die Verleihung eines Naturschutz-
preises, 

 die Bestätigung der Richtlinien der  
Kreis- und Ortsgruppen des BN, 

 die Änderung der Satzung, 
 die Auflösung des Vereins. 

 
(3) Die ordentliche Delegiertenversammlung 
findet jährlich einmal statt. 
Auf ihr hat der Landesvorstand einen Bericht 
über die zurückliegende und eine Vorschau 
auf die kommende Arbeit zu geben. 
Die Versammlung wird vom Landesvorstand 
mit einer Frist von einem Monat einberufen. 
Die Einladung erfolgt unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung in der Verbandszeitschrift 
oder durch gesonderte Benachrichtigung. 
 
(4) Eine außerordentliche Delegiertenver-
sammlung ist einzuberufen, wenn dies zwei 
Drittel der Mitglieder des Vorstands oder 
des Beirats oder ein Viertel der Delegierten 
schriftlich verlangen. 
In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist 
auf 2 Wochen abgekürzt werden. 
 
(5) Die Sitzungen der Delegiertenversamm-
lung sind für alle Mitglieder und Förderer 
des BN offen. 
Gäste können zugelassen werden. 
 
(6) Die Delegiertenversammlung wählt ein 
Tagungspräsidium. 
 
(7) Von der Delegiertenversammlung wird 
eine für die Untergliederungen verbindliche 
Satzung beschlossen. Sie ist Teil der  
Satzung des Landesverbandes (Teil B).  
Der Landesvorstand erlässt mit Zustimmung 
der Delegiertenversammlung Richtlinien für 
die Arbeit in den Kreisgruppen und Orts-
gruppen. 
 
§ 8 Landesvorstand 
 
(1) Der Landesvorstand besteht aus: 
1. dem/der Ehrenvorsitzenden. Der Bund 
Naturschutz kann zur gleichen Zeit  
höchstens eine/n Ehrenvorsitzende/n  
haben. Diese/r hat Sitz und Stimme im  
Landesvorstand.  
2. dem/der 1. Vorsitzenden 
3. zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
4. dem/der Schatzmeister/in 
5. fünf Beisitzern/innen 
6. einem Mitglied der Landesjugendleitung, 
das von der JBN nach deren Richtlinien für  
eine Wahlperiode hierfür bestimmt wird. 
 

(2) Außerdem gehören dem Landesvorstand 
als nichtstimmberechtigte Mitglieder an: 
1. der/die Landesgeschäftsführer/in 
2. der/die Landesbeauftragte. 
Sie scheiden mit Beendigung ihres Arbeits-
verhältnisses aus dem Vorstand aus. 
 
(3) Der Landesvorstand leitet den Verband, 
nimmt die laufenden umweltpolitischen 
Aufgaben wahr und vollzieht die Beschlüsse 
der Delegiertenversammlung und des  
Beirats. 
In Angelegenheiten von grundsätzlicher  
Bedeutung und vor Eingehung erheblicher 
Verpflichtungen hat er einen Beschluss des 
Beirats herbeizuführen, es sei denn, dass 
die Erledigung des Geschäfts unaufschieb-
bar und die Einberufung des Beirats nicht 
mehr rechtzeitig möglich ist. In diesem Fall 
ist der Beirat unverzüglich zu unterrichten. 
 
(4) Der Verband wird vom/von der  
1. Vorsitzenden und den stellvertretenden 
Vorsitzenden je allein vertreten. 
 
(5) Der Vorstand kann im Einvernehmen mit 
dem Beirat zur Lösung bestimmter Aufgaben 
und zur Beratung der Organe Arbeitskreise 
bilden; ihre Auflösung erfolgt durch den 
Vorstand nach schriftlicher Äußerung des 
Arbeitskreises und im Einvernehmen mit 
dem Beirat. 
Die Arbeitskreise arbeiten dem Landesvor-
stand zu. Sie vertreten den Landesverband 
in den entsprechenden Facharbeitskreisen 
des BUND. 
Die Arbeitskreissprecher vertreten den  
Arbeitskreis in Abstimmung mit dem  
Landesvorstand auch nach Außen, bei  
Aussagen von grundlegender Bedeutung in 
Abstimmung mit dem Beirat. 
 
(6) Der Landesvorstand wird vom/von der   
1. Vorsitzenden mit einer Frist von mindes-
tens 1 Woche ab Versand der Einladung  
unter Angabe der Tagesordnung schriftlich 
einberufen. Die ordentlichen Termine für  
alle Vorstandssitzungen sollen am Anfang 
des Jahres festgelegt werden. 
In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist 
bis auf 3 Tage abgekürzt und auf schriftliche 
Ladung verzichtet werden. 
 
§ 9 Beirat 
 
(1) Der Beirat besteht aus 36 Mitgliedern, 
die über für die Verbandsarbeit wichtige  
besondere Kenntnisse und Erfahrungen ver-
fügen. Mitglieder des Beirats können nicht 
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gleichzeitig Mitglieder des Landesvor-
standes sein. 
Mit der Wahl in den Landesvorstand  
scheidet ein Beiratsmitglied aus dem  
Beirat aus. 
 
(2) 18 Beiratsmitglieder werden von den 
Kreisgruppenvorständen gemäß § 10  
Abs. 3 aus den 18 Planungsregionen aus 
dem Kreis der Vorstandsmitglieder vorge-
schlagen. Deren Wahl erfolgt durch die  
Delegierten der Kreisgruppen in den einzel-
nen Regionen; mindestens 6 Wochen vor 
der jeweiligen Wahl der übrigen Beiratsmit-
glieder durch die Delegiertenversammlung. 
Ein weiteres Beiratsmitglied wird durch die 
Delegierten der Kreisgruppe München aus 
dem Kreis der Vorstandsmitglieder, entspre-
chend dem obigen Satz 2 dieses Absatzes 
gewählt. 
3 Beiratsmitglieder werden von der 
Jugendorganisation nach deren Richtlinien 
für die Dauer einer Wahlperiode entsandt. 
Für die weiteren 14 zu wählenden Beirats-
mitglieder können von allen Mitgliedern in 
den Verbandsebenen/Organen Vorschläge 
schriftlich bis 4 Wochen vor der Delegierten-
versammlung eingereicht werden. Diese 
Beiratsmitglieder werden durch die
Delegiertenversammlung gewählt. 
Unberührt hiervon bleibt das Recht, aus der 
Mitte der Delegiertenversammlung weitere 
Vorschläge zu machen.  
Eine Vertretung im Beirat ist nicht möglich. 
 
(3) Der Beirat hat folgende Aufgaben: 

 den Landesvorstand zu beraten und 
über die ihm von diesem gem. § 8 Abs. 3 
vorzulegenden Angelegenheiten zu ent-
scheiden, 

 über wichtige Aktionen und Programme 
des Vereins zu beschließen, 

 die Durchführung der Beschlüsse der 
Delegiertenversammlung zu überwachen. 
 
(4) Der Beirat kann vom Landesvorstand  
jederzeit Auskunft über die laufenden Ver-
bandsgeschäfte und bevorstehenden
Entscheidungen und Aktionen verlangen. 
 
(5) Der Beirat wählt eine/n Sprecher/in und 
dessen/deren Stellvertreter/in. 
 
(6) Der Beirat wird vom/von der Sprecher/in 
im Einvernehmen mit dem Landesvorstand 
mit einer Frist von mindestens 2 Wochen ab 
Versand der Einladung unter Angabe der Ta-
gesordnung schriftlich einberufen. In drin-
genden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 

3 Tage abgekürzt werden. Der Beirat ist ein-
zuberufen, wenn dies die Hälfte seiner
Mitglieder oder die Mehrheit des Landes-
vorstandes schriftlich beantragen. 
 
(7) Zu den Sitzungen des Beirats sind die 
Mitglieder des Landesvorstandes und die 
Ehrenmitglieder einzuladen. Sie haben  
beratende Stimme. 
 
§ 10 Kreisgruppen 
 
(1) Kreisgruppen des BN sollen in allen 
kreisfreien Städten und Landkreisen  
Bayerns gegründet werden. Über die  
Gründung von Kreisgruppen beschließt  
der Landesvorstand. 
Über die Änderung und Auflösung von 
Kreisgruppen beschließt der Landesvor-
stand im Einvernehmen mit dem Beirat nach 
Anhörung der betroffenen Kreisgruppe. 
 
(2) Die Kreisgruppen nehmen die satzungs-
gemäßen Anliegen des BN im Kreisgebiet 
wahr. Bei Angelegenheiten überörtlicher 
Bedeutung haben sie das Einvernehmen 
des Landesvorstandes einzuholen. Wird 
dieses verweigert, entscheidet auf Antrag 
der Kreisgruppe der Beirat. 
 
(3) Die Kreisgruppe besteht aus den Mit-
gliedern, die im Kreisgebiet einen Wohnsitz 
haben. Über Ausnahmen entscheidet der 
Landesvorstand. Jedes Mitglied kann nur  
einer Kreisgruppe angehören. 
Die Mitglieder der Kreisgruppe wählen einen 
Vorstand. 
Dieser besteht aus: 
1. dem/der 1. Vorsitzenden 
2. bei Kreisgruppen mit mehr als 3.000 Mit-
gliedern zwei stellvertretenden Vorsitzen-
den, bei den übrigen Kreisgruppen einem/ 
einer oder zwei stellvertretenden Vor-
sitzenden nach Beschluss der Mitglieder-
versammlung 
3. einem/einer Schatzmeister/in 
4. einem/einer Schriftführer/in 
5. den Delegierten gem. § 7 Abs. 1 Ziff. 3 und 
der entsprechenden Zahl von Ersatz-
delegierten 
6. Beisitzer/innen, über deren Anzahl die 
Mitgliederversammlung entscheidet. 
Dem Vorstand der Kreisgruppe gehört auch 
ein Mitglied der Kreisjugendleitung an, das 
von der JBN nach deren Richtlinien für eine 
Wahlperiode hierfür bestimmt wird. 
Weiter gehört dem Vorstand ein/e Vertre-
ter/in der Kindergruppen im Kreisgebiet an, 
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der/die von den Leitern der Kindergruppen 
zu wählen ist.  
Die Mitglieder  wählen außerdem für die 
Dauer von zwei Jahren eine/n oder zwei 
Kassenprüfer/in(nen), der/die nicht dem 
Vorstand angehört/angehören. 
 
(4) Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Kreisgruppe. Der Vorstand wird durch den 
Kreisvorsitzenden einberufen, im Verhinde-
rungsfalle durch den/die stellv. Vorsitzen-
de/n. Gibt es mehrere stellv. Vorsitzende,  
so haben diese gemeinschaftlich das Ein-
ladungsrecht. Sind auch diese verhindert, 
so kann der/die Landesgeschäftsführer/in 
eine Vorstandssitzung einberufen. Nach  
außen wird die Kreisgruppe jeweils durch 
den/die 1. Vorsitzende/n und dessen Stell-
vertreter/in alleine vertreten. Im Innenver-
hältnis wird klargestellt, dass der/die Stell-
vertreter/Stellvertreterin nur im Verhinde-
rungsfalle des/r 1. Kreisvorsitzenden die 
Kreisgruppe alleine vertritt bzw. vertreten. 
 
(5) Der/Die 1. Vorsitzende beruft mindestens 
einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung 
ein, in der er/sie einen Tätigkeitsbericht er-
stattet. Die Mitgliederversammlung be-
schließt über die Grundlinien der Arbeit  
der Kreisgruppe. 
Erforderlichenfalls sind weitere Mitglieder-
versammlungen einzuberufen. 
 
(6) Die sachgerechte, wirtschaftliche Ver-
wendung der vorgesehenen Mittel ist von 
einer/m Kassenprüfer/in, der von der Mit-
gliederversammlung gewählt wird, zu über-
prüfen. Die Mitgliederversammlung kann 
auch zwei Kassenprüfer/innen bestimmen.  
 
Zur Wahrnehmung der Prüfungsaufgabe 
können der/die Kassenprüfer/in vom 
Kreisgruppenvorstand erforderliche Aus-
künfte verlangen. Der/Die Kassenprüfer/in 
erstatten der Mitgliederversammlung einen 
Bericht. Der/Die Landesschatzmeister/in 
und/oder der/die Landesgeschäftsfüh-
rer/in kann unabhängig davon eine Über-
prüfung der Haushalts- und Kassenlage der 
Kreisgruppe vornehmen. 
 
(7) Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist unverzüglich, spätestens  
jedoch innerhalb von vier Wochen vom/von 
der 1. Vorsitzenden der Kreisgruppe oder im 
Verhinderungsfall vom/von der Landesge-
schäftsführer/in einzuberufen, wenn die 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder, 5% der 
Mitglieder oder mindestens 100 Mitglieder 

es schriftlich verlangen. Eine außerordentli-
che Mitgliederversammlung kann auch 
dann vom/von der Landesgeschäftsfüh-
rer/in einberufen werden, wenn kein Kreis-
gruppenvorstand besteht. 
(8) Eine Neuwahl des Vorstands oder seiner 
Mitglieder findet vor Ablauf der Wahlperiode 
(§ 14 Abs. 2) statt, wenn in einer Mitglieder-
versammlung dem Vorstand oder einem 
seiner Mitglieder mit einer Mehrheit von 2/3 
Stimmen der anwesenden Mitglieder das 
Misstrauen ausgesprochen ist. 
Tritt mindestens die Hälfte der Vorstands-
mitglieder des jeweils amtierenden Vor-
stands zurück oder erweist sich seine Wahl 
als ungültig, wird ein neuer Vorstand für die 
gesamte Amtsdauer gewählt. 
Zu diesem Zweck ist vom/von der Landes-
geschäftsführer/in eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen. Die Mitgliederver-
sammlung ist innerhalb von 4 Monaten
einzuberufen. 
 
(9) Von der Delegiertenversammlung wird 
eine für die Untergliederungen verbindliche 
Satzung beschlossen. Sie ist Teil der  
Satzung des Landesverbandes (Teil B). 
Der Landesverband erlässt mit Zustimmung 
der Delegiertenversammlung Richtlinien für 
die Arbeit in den Kreisgruppen. 
 
§ 11 Ortsgruppen 
 
(1) Über die Gründung von Ortsgruppen  
beschließt der Kreisgruppenvorstand. 
Über die Änderung und Auflösung von
Ortsgruppen entscheidet der Kreisgruppen-
vorstand im Einvernehmen mit dem Landes-
vorstand nach Anhörung der Ortsgruppe. 
 
(2) Die Ortsgruppe besteht aus den Mit-
gliedern, die im Gebiet der Ortsgruppe  
einen Wohnsitz haben. Über Ausnahmen 
entscheidet der Kreisgruppenvorstand. 
Jedes Mitglied kann nur einer Ortsgruppe 
angehören. 
Die Mitglieder einer Ortsgruppe wählen  
einen Vorstand, der aus  
1. dem/der 1. Vorsitzenden 
2. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
3. einem/einer Kassenwart/in besteht.  
Zusätzlich können ein/e Schriftführer/in 
und Beisitzer, über deren Anzahl die Mit-
gliederversammlung entscheidet, gewählt 
sowie ein/e Vertreter/in der Kindergruppen 
gewählt bzw. hinzugenommen werden. 
Dem Vorstand der Ortsgruppen gehört auch 
ein Mitglied der Ortsjugendleitung an, das 
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von der JBN nach deren Richtlinien für eine 
Wahlperiode hierfür bestimmt wird. 
 
(3) Die Ortsgruppen tragen dazu bei, dass 
die Ziele des BN in ihrem örtlichen Bereich 
verwirklicht werden. Sie handeln im Einver-
nehmen mit dem Kreisgruppenvorstand. 
Die Ortsgruppen unterstützen die Gründung 
und Betreuung von Kinder- und Jugend-
gruppen nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten. 
 
(4) Zu den Vorstandssitzungen und zu den 
Mitgliederversammlungen mit Neu- oder 
Nachwahlen ist der Kreisgruppenvorstand 
rechtzeitig einzuladen. Ansonsten können 
diese Wahlen für ungültig erklärt werden. 
Die Vorsitzenden der Ortsgruppen nehmen 
an den Sitzungen des Kreisgruppenvorstan-
des mit beratender Stimme teil, wenn Ange-
legenheiten ihrer Ortsgruppe betroffen sind. 
 
(5) Bei Stellungnahmen zu behördlichen 
Planungs- und Genehmigungsverfahren, die 
ausschließlich das Gebiet der Ortsgruppen 
betreffen, bedarf der/die Kreisgruppenvor-
sitzende des Einvernehmens des/der Orts-
vorsitzenden. Der/Die Kreisgruppenvorsit-
zende kann diese Aufgabe an den Orts-
gruppenvorstand delegieren. Bei Meinungs-
verschiedenheiten im Zusammenhang mit 
Planungs- und Genehmigungsverfahren ent-
scheidet der Kreisgruppenvorstand. Gegen 
diese Entscheidung kann der Vorstand der 
Ortsgruppe die Entscheidung des Landes-
vorstandes anrufen. 
 
(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Ortsgruppe. 
Der/Die 1. Vorsitzende beruft mindestens 
einmal jährlich eine Mitgliederversammlung 
ein, in der er/sie einen Tätigkeitsbericht  
erstattet. 
 
(7) Soweit der Vorstand gem. § 11 Abs. 2 
nicht zustande kommt, kann der Kreis-
gruppenvorstand übergangsweise eine/n 
Sprecher/in und eine/n Kassenwart/in in 
Abstimmung mit den Mitgliedern der Orts-
gruppe bestellen.  
Auf die Bestellung des/r Kassenwarts/in 
kann verzichtet werden, wenn die Führung 
der Ortsgruppenfinanzen der Kreisgruppe 
übertragen wird. 
 
(8) Im übrigen gelten § 10 Abs. 7 und 8 ent-
sprechend, wobei anstelle des/der Landes-
geschäftsführers/in der/die Kreisgruppen-
vorsitzende tritt. 
 
 

12 Jugendorganisation 
 
(1) Die Jugendorganisation Bund Natur-
schutz (JBN) ist der Kinder- und Jugend-
verband des BN und wird im Rahmen der 
Satzung und des Grundsatzprogramms  
des BN eigenverantwortlich und selbständig 
tätig. 
 
(2) Mitglieder der JBN sind die Mitglieder 
des BN, die das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Das Höchstalter von 27 
Jahren kann nur im Ausnahmefall über-
schritten werden. 
 
(3) Die Kindergruppenarbeit steht in der ge-
meinsamen Verantwortung des gesamten 
Verbands. Die Kindergruppen gehören der 
JBN an. 
 
(4) Näheres regeln die Richtlinien der  
Jugendorganisation. 
 
§ 13 Allgemeine Bestimmungen 
 
(1) Jede Tätigkeit im BN, ausgenommen die 
der Angestellten, ist ehrenamtlich. Ehren-
amtliche Mitglieder können ihre tatsächli-
chen Aufwendungen abrechnen; die Reise-
kostenrichtlinien des BN sind dabei zu be-
achten. Ehrenamtlich tätige Biotop- und  
Artenschutzhelfer/innen können für ihren 
Aufwand maximal den jeweils zulässigen 
steuerfreien Zuschuss erhalten. Für den Be-
reich des Landesverbandes entscheidet der 
Landesgeschäftsführer über die Gewährung 
solcher Zuschüsse, für die von den Kreis-
gruppen beschäftigten Biotop- und Arten-
schutzhelfer/innen entscheidet der Kreis-
vorstand. Einzelheiten werden durch die  
Regelungen der Verbandsarbeit festgelegt. 
 
(2) Ehrenamtlich tätige Mitglieder des  
Landesvorstandes können für ihre Tätigkeit 
eine pauschalierte Aufwandsentschädigung 
erhalten, die den üblicherweise anfallenden 
Auslagen angemessen ist und deren Höhe 
der Landesvorstand festsetzt; sie ist im  
laufenden Haushaltsplan gesondert auszu-
weisen. 
Der/Die 1. Vorsitzende kann eine seiner  
Tätigkeit angemessene Vergütung erhalten, 
deren Höhe der Landesvorstand für eine 
Wahlperiode vorschlägt und die der 
Zustimmung der Delegiertenversammlung 
bedarf; sie ist im Haushaltsplan geson-
dert auszuweisen. 
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(3) Die Einstellung und Entlassung des/r 
Landesgeschäftsführers/in und des/der 
Landesbeauftragten sowie deren Stellver-
treter/innen bedarf der Zustimmung des 
Beirates. 
 
(4) Angestellte des BN können nicht Mit-
glieder des Landesvorstandes, des Beirates 
oder eines Kreisvorstandes sein, in dessen 
Bereich sie im Rahmen eines Arbeitsver-
trages tätig sind. § 8 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
(5) Soweit jemand in einer Angelegenheit 
persönlich beteiligt ist, ruhen seine  
satzungsgemäßen Befugnisse; er ist von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
(6) Organe des BN sind beschlussfähig, 
wenn auf ordnungsgemäße Ladung hin  
die Hälfte der ehrenamtlichen Mitglieder 
anwesend ist. 
Kreis- und Ortsgruppen sind beschluss-
fähig, wenn unter Angabe der Tagesordnung 
mit einer Frist von 14 Tagen ab Bekannt-
machung in der örtlichen Tagespresse oder 
durch Vereinsmitteilung geladen worden ist. 
 
(7) Über die in den Organen, den Kreis- und 
Ortsgruppen gefassten Beschlüsse und die 
diesen zugrunde liegenden Anträge sind 
Niederschriften zu fertigen und die Antrag-
steller zu benachrichtigen. 
Die Niederschriften sind von dem/der  
Protokollführer/in und dem/der Versamm-
lungsleiter/in zu unterschreiben. Das  
Protokoll über die Delegiertenversammlung 
ist von dem/der Protokollführer/in und 
dem/der 1. Vorsitzenden (oder Landesge-
schäftsführer/in) zu unterzeichnen. 
 
(8) Die Aufnahme von Nebentätigkeiten 
durch Angestellte des BN bedarf der Zu-
stimmung des Landesvorstandes oder 
des/der Landesgeschäftsführers/in. 
 
(9) Scheidet ein Mitglied des Landesvor-
standes oder eines Kreis- oder Ortsgruppen-
vorstandes während der Amtsperiode aus, 
erfolgt eine Nachwahl für die restliche 
Amtsdauer bei der nächsten Delegierten- 
oder Mitgliederversammlung. 
 
(10) Kein Mitglied kann in dem selben  
Vereinsgremium mehrere Funktionen ausü-
ben. Diese Regelung steht der Wahl von 
Vorstandsmitgliedern nach § 10 Abs. 3 Nr.1 
bis 4 und 6 zu Delegierten für die Landes-
delegiertenversammlung nicht entgegen. 

§ 14 Wahlen und Abstimmungen 
 
(1) Wahlen erfolgen geheim und in Einzelab-
stimmung, es sei denn, dass offene Wahl 
oder Sammelabstimmung beschlossen 
wird. 
Der/Die 1. Vorsitzende, die stellvertretenden 
Vorsitzenden und der/die Schatzmeister/in 
des Landesvorstandes, der/die 1. Vorsit-
zende und der/die stellvertretende Vorsit-
zende der Kreis- und Ortsgruppen sind  
immer geheim in Einzelabstimmung zu  
wählen. Soweit Einzelabstimmung statt-
findet, bedarf der/die Bewerber/in zu  
seiner/ihrer Wahl mehr als der Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 
Erreicht keiner der Bewerber im ersten 
Wahlgang mehr als die Hälfte der abgege-
benen, gültigen Stimmen, erfolgt eine 
Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den 
meisten Stimmen aus dem ersten Wahl-
gang. 
 
(2) Wahlberechtigt ist, wer mindestens 14 
Jahre, wählbar, wer mindestens 18 Jahre alt 
und Mitglied ist. Die Wahlperiode beträgt 
jeweils vier Jahre. 
Der jeweilige gewählte Vorstand bleibt 
kommissarisch solange im Amt, bis ein 
neuer gewählt ist, allerdings nicht länger als  
¼ Jahr nach Ablauf der Wahlperiode. 
Der Landesvorstand bleibt solange im Amt, 
bis rechtsgültig ein neuer Landesvorstand 
gewählt ist. 
Revisoren und Kassenprüfer werden für  
zwei Jahre gewählt. Die Wahlperiode der  
Delegierten für den BUND richtet sich nach 
dessen Satzung. 
Zur Durchführung der Wahl ist aus der Mitte 
der Anwesenden ein aus drei Mitgliedern 
bestehender Wahlausschuss zu wählen. 
Dieser bestimmt eine/n Vorsitzende/n, 
der/die die Wahl leitet. Die Wahl des Wahl-
ausschusses findet in offener Wahl und in 
Sammelabstimmung statt, es sei denn,  
dass mehrheitlich geheime Wahl oder  
Einzelabstimmung beschlossen wird.  
Der Wahlausschuss fertigt über das Wahl-
ergebnis eine Niederschrift an. 
 
(3) Abstimmungen erfolgen durch Hand-
zeichen, es sei denn, dass geheime  
Abstimmung beschlossen wird. Beschlüsse  
werden vorbehaltlich anderweitiger Best-
immungen mit einfacher Mehrheit gefasst; 
bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Liegen zu einem Beschlussge-
genstand mehrere Anträge vor, so ist über 
den weitestgehenden zuerst abzustimmen; 
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im Zweifelsfall entscheidet die Versamm-
lung ohne Aussprache über die Reihenfolge 
der Abstimmung. 
Soweit Sammelabstimmung stattfindet, 
wird mit relativer Mehrheit entschieden. 
Über Beratungsgegenstände, die nicht auf 
der Tagesordnung stehen, kann im Wege 
eines Dringlichkeitsantrages abgestimmt 
werden, wenn zwei Drittel der anwesenden 
Delegierten die Dringlichkeit bejahen. 
 
(4) Stimmrechtsübertragung ist nicht zuläs-
sig. Wählen können nur anwesende Mit-
glieder. Jedes Mitglied hat nur 1 Stimme. 
 
(5) Satzungsänderungen bedürfen der Zu-
stimmung von drei Vierteln der anwesenden 
Stimmberechtigten. Anträge auf Satzungs-
änderung werden vor allen anderen Anträ-
gen zur Delegiertenversammlung behandelt. 
Anträge zur Satzungsänderung müssen 
mindestens vier Wochen vor der  
Delegiertenversammlung eingegangen sein.  
Später eingehende Anträge werden auf  
der nächsten Delegiertenversammlung 
behandelt. 
 
§ 15 Schiedsgericht 
 
(1) Über Streitigkeiten zwischen Mitgliedern 
anlässlich ihrer Tätigkeit im BN oder zwi-
schen Mitgliedern und Untergliederungen 
des BN (Ortsgruppe, Kreisgruppe) führt die 
übergeordnete Organisationsebene (Kreis-
gruppe, Landesverband) ein Schlichtungs-
gespräch mit den Beteiligten. Lässt sich der 
Streit nicht beilegen, entscheidet auf Antrag 
eines/einer der Beteiligten und nach An-
hörung des/der Schlichters/in das Schieds-
gericht anstelle ordentlicher Gerichte. 
Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und 
dem BN als Landesverband oder zwischen 
Organen des BN kann das Schiedsgericht 
direkt von einem/einer der Beteiligten zur 
Entscheidung angerufen werden. 
 
(2) Das Schiedsgericht besteht aus dem/der 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern/innen.  
Für jedes Mitglied des Schiedsgerichts ist 
ein/e Stellvertreter/in zu wählen. Der/Die 
Vorsitzende und sein/e ihr/e Stellver-
treter/in müssen die Befähigung zum  
Richteramt haben. Mitglieder des Landes-
vorstandes können nicht Mitglieder des 
Schiedsgerichts sein. 
(3) Für das Verfahren und die Entscheidung 
des Schiedsgerichts gelten die allgemeinen 
Grundsätze der Schiedsgerichtsbarkeit. Im 
übrigen bestimmt das Schiedsgericht das 

Verfahren im Interesse einer raschen Streit-
schlichtung nach seinem Ermessen. 
 
§ 16 Haushalts- und Rechnungswesen 
 
1) Der Landesvorstand erstellt für das abge-
laufene Jahr eine Jahresabrechnung. Die  
Jahresabrechnung ist dem Beirat – zumin-
dest in einer vorläufigen Fassung – zur 
Kenntnis und in der endgültigen Fassung 
der Delegiertenversammlung zur Genehmi-
gung und Entlastung des Landesvorstandes 
vorzulegen. Der Landesvorstand erstellt für 
das neue Haushaltsjahr einen Haushalts-
plan, der dem Beirat und der Delegierten-
versammlung zur Beschlussfassung vorzu-
legen ist. Folgende Überschreitungen von 
Haushaltsansätzen bedürfen der Zustim-
mung des Beirates. 
a) Überschreitung von Einzelhaushaltsan-
sätzen bis zu 10.000 Euro um mehr als 
3.000 Euro 
b) Einzelhaushaltsansätze von mindestens 
10.000 Euro um mehr als 30 %, und/oder 
um mehr als 20.000 Euro. 
 
(2) Die sachgerechte und wirtschaftliche 
Verwendung der im Haushaltsplan vorge-
sehenen Mittel ist von zwei Revisoren zu 
überwachen. Sie prüfen auch die Jahresab-
rechnung. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
können sie vom Landesvorstand die erfor-
derlichen Auskünfte verlangen. Sie erstatten 
der Delegiertenversammlung einen Bericht. 
Zusätzlich kann der Landesvorstand ein ex-
ternes Wirtschaftsprüfungsinstitut mit der 
Prüfung des Gesamtverbandes beauftragen. 
 
§ 17 Auflösung 
 
(1) Über die Auflösung des BN beschließt die 
Delegiertenversammlung mit Dreiviertel-
mehrheit ihrer erschienenen Mitglieder in 
geheimer Abstimmung. Der Auflösungsbe-
schluss bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung von mindestens 50 vom Hundert aller 
Mitglieder des BN. 
 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des  
Bund Naturschutz in Bayern e.V. oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt  
das Vermögen und alle Grundstücke an eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte Körper-
schaft zwecks Verwendung für gemeinnützi-
ge Zwecke, nämlich zur Förderung des 
Natur- und Umweltschutzes. 
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§ 18 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 
10.01.2011 in Kraft; die bisherige Satzung 
tritt mit diesem Zeitpunkt außer Kraft. 
 
(2) Soweit diese Satzung gegenüber der 
bisher gültigen Fassung unterschiedliche 
Bestimmungen über die Zusammensetzung 
der Vereinsorgane oder die Unvereinbarkeit 
von Ämtern trifft, gelten die neuen Vorschrif-
ten erst mit Beendigung der laufenden 
Amtsperiode. 
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Anschriften  
BN-Landesverband: 
 
 
 
Landesgeschäftsstelle 
Dr.-Johann-Maier-Straße 4 
93049 Regensburg 
Tel.: 0941 29720-0  
Fax: 0941 29720-30/-31/-32 
info@bund-naturschutz.de 
 
Landesfachgeschäftsstelle 
Bauernfeindstraße. 23 
90471 Nürnberg 
Tel.: 0911 81878-0 
Fax: 0911 869568 
lfg@bund-naturschutz.de 
 
Fachabteilung München 
Pettenkoferstraße 10a/I 
80336 München 
Tel.: 089 548298-63 
Fax: 089 548298-18 
fa@bund-naturschutz.de 
 
Bildungswerk Regensburg 
Umweltbildungsreferat 
Dr.-Johann-Maier-Straße 4 
93049 Regensburg 
Tel.: 0941 29720-42 od. -44 
Fax: 0941 29720-30 
bw@bund-naturschutz.de 
 

 
 
 
 
 

 
Naturschutzzentrum Wartaweil  
Wartaweil 76 
82211 Herrsching 
Tel.: 08152 9677-08 
Fax: 08152 9677-10 
wartaweil@bund-naturschutz.de 
 
BN-Jugendorganisation 
Büro der Landesjugendleitung 
Trivastraße 13 
80637 München 
Tel.: 089 159896-30 
Fax: 089 159896-33 
info@jbn.de 
www.jbn.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bund-naturschutz.de 
 

www.facebook.com/bundnaturschutz 
http://twitter.com/bundnaturschutz 
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